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der zur Fortentwicklung anstehenden Firma i.E. nicht vorhanden. 
Eine entsprechende Verlagerung der geplanten Erweiterungsflächen bzw. von Anlagenteilen oder des ge-
samten Betriebes selbst an einen anderen Standort ist nach derzeitigem Sachstand nicht möglich (auch 
stehen der Firma nach derzeitigem Kenntnisstand keine sonstigen, adäquat geeigneten Flächen insb. 
auch für die dringend erforderliche Erweiterung zur Verfügung). Auch würde dies ggf. sowohl neue Flä-
chen in einem voraussichtlich weitaus größeren Umfang in Anspruch nehmen (größerer zusätzlicher Flä-
chenverbrauch; hier sei auf bestehende Synergieeffekte sowie bei einer ggf. erfolgenden, kompletten 
Standortverlegung auch auf die bauliche Bestandssituation verwiesen, die vermutlich unverändert als ge-
werblicher Standort weitergenutzt werden würde) als auch grundsätzlich negative Auswirkungen auf die 
betriebsorganisatorischen Abläufe mit sich bringen. 
 

Fazit: Im Ergebnis sind aus diesen Gründen bezogen auf den vorliegenden Planungsfall keine geeigneten 
Flächenalternativen / alternativen Standorte zu den gegenständlichen Vorhabenflächen vorhanden.  

 
5.2 Prüfung alternativer Planungskonzeptionen / -Varianten 

Im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens wurden gerade auch hinsichtlich der vergleichsweise sensiblen 
Standortsituation des Plangebietes (PG) mit Blick auf eine aus gesamtplanerischer Sicht möglichst ge-
bietsverträgliche sowie zugleich auch situativ-bedarfsgerechte, zweckmäßig-zielführende Planungskon-
zeption zudem auch alternative Planungsmöglichkeiten / -varianten eingehend erörtert bzw. geprüft.  

In diesem Zusammenhang ist i.V.m. den Baugebietsteilflächen „Teilbereich-B“ und „Teilbereich-C“ 
festzuhalten, dass diese in erster Linie auch eine konsequente Fortsetzung der gesamtplanerischen Eck-
punkte / städtebaulich-grünordnerischen Planungskonzeption „baugebietsübergreifend“ mit der Konzepti-
on des östlich angrenzenden Wohnbau-Gebietes „Am Wiesengrund“ darstellen. I.E. erfolgt damit im Be-
reich dieser Baugebietsteilflächen am Ostrand des PG eine zielführende Ergänzung / städtebaulich-
grünordnerische Vervollständigung der Planungskonzeption (v.a. bezüglich der künftigen Bebauung sowie 
Ein- und Durchgrünungssituation) entlang der zentralen Erschließungsachse des Gebietes „Am Wieseng-
rund“, welche die Baugebietsteilflächen „B“ und „C“ letztlich auch erschließt. Im gesamtplanerisch-
gebietsübergreifenden Kontext ist die Planungskonzeption dieser Baugebiets-Teilflächen deshalb als eine 
insgesamt stimmige und situativ-bedarfsgerechte Bebauung anzusprechen, eine grundlegend alternative 
bzw. weiterführende Planungskonzeption / -variante ist diesbezüglich nicht zielführend bzw. ausnahms-
weise nicht relevant. 

Für die Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A1“ und „Teilbereich-A2“ ist festzuhalten, dass aufgrund der 
besonderen Bestandsverhältnisse bzw. insbesondere der vergleichsweise sensiblen Standortsituation 
(bauliche Entwicklung im Randbereich entlang des engeren Talgrundes der Östlichen Günz) sowie der 
Fortentwicklungs-Belange / -Erfordernisse für eine weitreichende Standortoptimierung und -sicherung des 
schon im PG ansässigen mittelständischen Handwerksbetriebes, gerade im Vorfeld des Planaufstellungs-
verfahrens bereits ein vergleichsweise umfangreicher, intensiv erörterter und begleiteter (vorgezogener) 
Planungsprozess auf Grundlage dieser besonderen Rahmenbedingungen stattfand. So wurden im Rah-
men des Planungsprozesses bzw. bereits im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens auf Grundlage von 
Planungs-Zwischenständen insb. auch detailliertere Vor-Abstimmungen v.a. mit dem Bauamt und der Un-
teren Naturschutzbehörde des LRA Unterallgäu durchgeführt sowie weiterhin auch Kontakt mit den Sach-
gebieten Wasserrecht und Immissionsschutz zur Klärung der grundlegenden fachlichen Erfordernisse auf-
genommen (u.a. wird auf das beiliegende, gesondert erstellte schalltechnische Gutachten hingewiesen). 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf Grundlage dieses besonderen, vergleichsweise intensiv beglei-
teten Planungsprozesses gegenständlich auch für die Baugebietsteilbereiche „A1“ und „A2“ eine (weiter-
führende) Untersuchung von Planungsalternativen / -Varianten, insb. auch im Hinblick auf die wesentli-
chen planungsrechtlichen Festsetzungsinhalte im vorliegenden Planungsfall ausnahmsweise nicht als ziel-
führend bzw. relevant anzusehen ist. Diese wurden im gesamtplanerischen Kontext bereits im Vorfeld ein-
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gehend geprüft und die entsprechenden Ergebnisse in Abwägung aller im gegenständlichen Planaufstel-
lung zu berücksichtigenden, relevanten Belange in der vorliegenden Planung bestmöglich integriert. 
- In diesem Zusammenhang ist z.B. insbesondere anzumerken, dass die vorgesehene Bebauung der 

Baugebietsteilfläche „Teilbereich-A2“ ursprünglich westlich vorgelagert zur Baugebietsteilfläche „Teil-
bereich-A1“ geplant war. Allerdings wurde diese im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens  - quasi im 
Rahmen eines bereits „vorgezogenen Abwägungsprozesses“ -  im Hinblick auf eine bestmögliche 
Vermeidung / Verringerung bzw. Minimierung von möglichen negativen Auswirkungen v.a. gegenüber 
den Schutzgütern Wasser (Hochwasser) sowie Naturschutz und Landschaft, wie in der vorliegenden 
Planungskonzeption nun umgesetzt, an den Nordwestrand der Baugebietsflächen, räumlich-integriert 
in die übrigen MI-Baulandflächen verlegt. Aus gesamtplanerischer Sicht erfolgt damit i.V.m. der nun 
vorliegenden Planungskonzeption künftig zudem auch keine wesentliche weitere Überschreitung der 
bereits bestehenden Raum- / Bebauungskanten im Vergleich zu den vorhandenen Baulandflächen / 
Westfassaden der Bebauung des Bestands-Betriebsgeländes nach Richtung Westen, in den engeren 
Talgrundbereich der Östlichen Günz hinein. Ferner liegen die überbaubaren Grundstücksflächen / 
Baugrenzen des neu festgesetzten (betrieblichen) Erweiterungsbereiches nun komplett außerhalb des 
festgesetzten HQ100-Überschwemmungsgebietes. 

- Des Weiteren wird auf die vergleichsweise umfangreichen und großflächigen Maßnahmenkonzeptio-
nen auf Privatgrund für die gebietsinternen Ausgleichsflächen sowie die grünordnerische Gesamtpla-
nung verwiesen (siehe u.a. Planzeichnung sowie Kapitel 5.2 & 7.2 der Begründung). Die Gesamtkon-
zeption sieht hierfür im Wesentlichen eine flächenhafte Extensivierung und standortgerechte, vielfältige 
Arten- / Strukturanreicherung (i.S. einer Anlage von gewässerbegleitenden, räumlich-wirksamen Puf-
ferflächen, Verringerung Nährstoffeintrag, Optimierung Struktur-Vielfalt, etc.) sowie gerade auch eine 
weitreichende Vermeidung von baulichen Anlagen, möglichst im gesamten Flächenbereich zwischen 
den Mischgebietsflächen (MI) und der Östlichen Günz vor. 
Diesbezüglich ist auf eine weitere wesentliche, vorweggenommene bzw. bereits im Vorfeld in die Pla-
nungskonzeption integrierte Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahme zur Optimierung der Belange 
von Naturhaushalt und Landschaft hinzuweisen. So konnte der derzeit bestehende, eingefriedete 
Hausgarten (intensive Mähwiese /Gartenland) westlich angrenzend an die betriebliche Bestandsbe-
bauung („Dorfstraße“ Nrn. 1 und 1a) zugunsten einer deutlichen, blockartig-zusammenhängenden 
Ausweitung der gebietsinternen Ausgleichsflächen (i.E. weitestmöglich über die gesamte Nord-Süd-
Ausdehnung der gewässernahen Flächen entlang der Östlichen Günz hinweg), um mehr als 10 m zu-
rückgenommen werden. 

 

Fazit: Die gegenständliche Planung berücksichtigt aus gesamtplanerischer Sicht auf der einen Seite eine 
zielführende Festlegung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte und 
nachhaltige bzw. möglichst weitreichende Standortoptimierung und -sicherung des zur Fortentwicklung 
anstehenden ortsansässigen mittelständischen Handwerksbetriebes, und wird auf der anderen Seite den 
Belangen / Erfordernissen der besonderen örtlichen Bestandsverhältnisse bestmöglich und weitreichend 
gerecht. Darunter zu nennen sind v.a. auch die vergleichsweise sensible Standortsituation im Randbereich 
entlang des engeren Talgrundes der Östlichen Günz sowie die räumliche Lage in den Rand- / Übergangs-
bereichen zur freien Landschaft und weiterhin auch die Berücksichtigung der Nachbarschaftssituation 
bzw. der angrenzenden Nutzungen (i.S. der Wahrung der nachbarlichen Belange / Interessen).  
Das Planvorhaben ist damit i.E. als bedarfsgerechte sowie mit der besonderen Charakteristik der Be-
standssituation weitreichend verträgliche Maßnahme anzusprechen, durch welche insbesondere auch die 
örtlich vorhandenen Flächen- und Erschließungs-Potentiale in Berücksichtigung / Wahrung der besonde-
ren standörtlichen Belange konsequent genutzt werden. 
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6. Beschreibung der verwendeten Methodik und  
Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken  
 

6.1 Beschreibung der verwendeten Methodik 
Der Aufbau und die inhaltliche Gliederung dieses Umweltberichts ist im Wesentlichen der Anlage 1 (zu § 2 
Abs. 4 und den §§ 2a und 4c) BauGB entnommen. In Ergänzung hierzu wurde zudem der Leitfaden zur 
Umweltprüfung in der Bauleitplanung (OB im BStI, 2006) herangezogen. 
Die verbal-argumentative Bewertung der einzelnen Schutzgüter erfolgte insbesondere anhand der Auswer-
tung des gemeindlichen Flächennutzungsplans und der Ergebnisse von umfassenden Recherchen in Onli-
ne-Datenbanken (vorrangig des Bayerischen Landesamtes für Umwelt) sowie zudem auf Grundlage von 
Fachinformationen, -literatur und -planungen, Standardkartenmaterial, (Vor)Abstimmungen / Stellungnah-
men von Trägern öffentlicher Belange und den eigenen Eindrücken im Rahmen von Kartier-Arbeiten, Vor-
Ort-Terminen, etc..  
 

• Insbesondere lagen zur Beschreibung und Bewertung v.a. auch der Untergrundsituation sowie der 
Grundwasserverhältnisse die Inhalte der beiden folgenden Baugrunduntersuchungen vor, die im Vorfeld 
der Aufstellung des Bebauungsplanes sowie des östlich angrenzenden Bebauungsplanes „Am Wieseng-
rund“ durchgeführt wurden: „Geologischer Kurzbericht“, BV-Code: BV 00035035, Aktenzeichen: AZ 20 
08 045, mit Stand vom 21.10.2020, sowie „Geotechnischer Bericht zur Erschließung des Baugebietes 
„Am Wiesengrund“ in 87746 Erkheim“, BV-Code: BV 00033970, Aktenzeichen: AZ 20 07 076, in der 
Fassung vom 12.10.2020, jeweils erstellt durch die BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotech-
nik mbH, 88410 Bad Wurzach. 

• Die Berücksichtigung bzw. Bewertung der immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belange erfolgte 
anhand der gesondert im Rahmen des Aufstellungsverfahrens erstellten „Untersuchung der schalltech-
nischen Belange im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan „Schlegelsberg-
Südwest“ des Marktes Erkheim“ mit der Bezeichnung LA20-213-G01-01, erstellt durch die BEKON 
Lärmschutz & Akustik GmbH, 86159 Augsburg, mit Stand vom 03.11.2020. 

 

Insgesamt lagen damit bzgl. des verfahrensgegenständlichen Planvorhabens zur Bewertung der einzelnen 
Schutzgüter, die entsprechend allgemeiner und in den Planungsgrundlagen festgelegter Umweltqualitäts-
standards erfolgte, in ausreichendem Maße und Detaillierungsschärfe Grundlagen vor.  
 

6.2 Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
Im Ergebnis waren keine besonderen Schwierigkeiten und Kenntnislücken bzgl. einer insgesamt abschlie-
ßend tragfähigen schutzgutbezogenen Abhandlung der einzelnen Umweltschutzgüter bezogen auf die er-
forderliche Detaillierungsschärfe auf der gegenständlichen Planungsebene des Bebauungsplanes vorhan-
den.  
 

Insbesondere aufgrund von Bestandssituation / Realnutzungen sowie im Hinblick auf Art, Maß und Umfang 
des Planvorhabens (zu erwartende Eingriffsintensität / Beeinträchtigungspotential der zulässigen Nutzun-
gen) sieht die Gemeinde sowohl von der Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) als auch von sonstigen gesonderten faunistischen Untersuchungen ab (insb. wird in diesem Zusam-
menhang auch erneut auf die erfolgte Abstimmung / Vorab-Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde 
des LRA Unterallgäu am Planvorhaben hingewiesen). 

 
 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)  
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Nach § 4c BauGB ist die Überwachung, ob unvorhergesehene Umweltauswirkungen infolge der Planungs-
umsetzung auftreten, von der Gemeinde Erkheim durchzuführen, wird aber von den (Fach-) Behörden dabei 
unterstützt. Damit bei auftretenden unvorhergesehenen negativen Umweltfolgen, die durch die Umsetzung 
des Bauleitplans entstanden sind, geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, müssen die je-
weiligen Behörden, falls sie derartige Erkenntnisse haben, die Gemeinde unterrichten. 
Bei der hier vorliegenden Planung ist spätestens fünf Jahre nach Fertigstellung der ersten, auf Grundlage 
der vorliegenden Bauleitplanung errichteten Bebauung / Umsetzung von baulichen Anlagen zu überprüfen, 
ob aufgrund der Realisierung der Planung erhebliche, unvorhergesehene und vor allem negative Umwelt-
auswirkungen auftreten, damit diese abgestellt oder vermieden werden können. 
Außerdem sollte spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung – maßgeblich ist die Bezugsfertigkeit / Aufnah-
me der Nutzung des jeweils ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes errichteten Gebäudes in der je-
weiligen Teilbereichsfläche des Gesamt-Mischgebietes  – überprüft werden, ob die grünordnerischen Maß-
nahmen auf Privatgrund zur Ortsrand- / Baugebietseingrünung auf den jeweiligen Teilbereichsflächen reali-
siert wurden und diese im negativen Fall mit den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln eingefordert wer-
den. An dieser Stelle ist erneut darauf hinzuweisen, dass die Baugebietsteilflächen „Teilbereich-A1“ und 
„Teilbereich-A2“ diesbezüglich für eine aus gesamtplanerischer Sicht zielführende und räumlich-wirksam 
funktionierende Umsetzung der Anlagen- / Ortsrandeingrünung als eine zusammengehörige Gesamt-
Baugebietsteilfläche festgelegt wurden (s. Ziffer 8.9 der textlichen Festsetzungen). 
Abschließend sollte nach einem Zeitraum von ca. 5 Jahren nach Herstellung der Ausgleichsflächen bzw. 
Ausgleichsteilflächen (= im Allgemeinen 2 Jahre nach Ende der Entwicklungspflege) ein Monitoring im Hin-
blick auf die festgelegten arten- und naturschutzfachlichen Zielsetzungen durch eine Fachperson erfolgen. 
Bei erheblich zielabweichenden bzw. aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zielführenden Entwicklungen 
sollten in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde Änderungen / Nachbesserungen oder fach-
lich zielführende Ergänzungen der Maßnahmenkonzeption vorgenommen werden. Ergänzend hierzu ist im 
Falle der gebietsinternen Ausgleichsflächen entlang bzw. im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der 
Östlichen Günz ggf. auf eine entsprechende Abstimmungserfordernis zusätzlich mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Kempten (WWA) bzw. der Flussmeisterstelle Türkheim des WWA sowie dem Sachgebiet Was-
serrecht des LRA Unterallgäu hinzuweisen. 

 
 
8. Zusammenfassung 

 

8.1 Anlass / Bedarf für die Aufstellung des Bauleitplans 
Das Plangebiet (PG) befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Schlegelsberg, im Ortseingangsbereich 
nördlich entlang der „Dorfstraße“ sowie im Randbereich des engeren Talgrundes entlang der Östlichen 
Günz (Gewässer 2. Ordnung). 
Mit dem Planvorhaben reagiert die Gemeinde zum einen vorrangig auf die aktuell bestehenden Erforder-
nisse für die betriebliche Fortentwicklung und Standortoptimierung / -neuorganisation des im Gebiet be-
reits vorhandenen ortsansässigen mittelständischen Unternehmens (Firma für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik), mit der Zielsetzung einer nachhaltigen bzw. langfristigen Sicherung des Standortes im Orts-
teil Schlegelsberg. Zum anderen sollen, in einem hierzu allerdings deutlich untergeordneten Umfang, in 
den Rand- / Übergangsbereichen zum Siedlungsbestand sowie gegenüber dem geplanten Wohnbauge-
biet „Am Wiesengrund“ weitere Bauflächen sowohl für die Möglichkeit zur Ansiedlung einer kleineren 
(teil)gewerblich genutzten, standortverträglichen Bebauung als auch zur Versorgung der Bevölkerung mit 
weiterem, gerade auch im OT Schlegelsberg dringend benötigtem Wohnraum in einer aus städtebaulich-
ortsplanerischer Sicht zielführenden und gesamtverträglichen Weise geschaffen werden. Abschließend er-
folgt im Rahmen der Planungskonzeption die konsequente Ausbildung eines qualitätsvollen und nachhal-
tig räumlich-wirksamen, langfristigen Ortsrandbereiches bzw. eines ausgeprägten Übergangsbereiches in 
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die freie Landschaft nach Richtung Norden und insbesondere auch in Richtung Westen gegenüber dem 
engeren Talgrundbereich der Östlichen Günz, der vor allem auch die relevanten, gewässerbezogenen Be-
lange i.V.m. dem benachbarten Fließgewässer 2. Ordnung möglichst weitreichend berücksichtigt. 
Mit dem gegenständlichen Bauleitplanvorhaben und der 10. Änderung des Flächennutzungsplans im Pa-
rallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB schafft die Marktgemeinde hierfür die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen. 

 
8.2 Planungsrechtliche Situation – Flächennutzungsplan & Vorgaben aus der Landes- und  
 Regionalplanung  

Da die Darstellungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan nicht mit dem verfahrensgegenständlichen 
Planvorhaben übereinstimmen wird im Hinblick auf die erforderliche Berücksichtigung des Entwicklungsge-
bots der Planung aus den Darstellungen des FNP eine Änderung des Flächennutzungsplans der Marktge-
meinde Erkheim erforderlich. Die entsprechende 10. Änderung des FNP wird im Parallelverfahren gem. § 8 
Abs. 3 BauGB durchgeführt. Auf die Ziffer 1.2.3 des Umweltberichts wird weiterführend verwiesen. 
 

Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen der Planung keine einschlägigen Aussagen bzw. Einschränkungen 
aus der Landes- und Regionalplanung entgegen (Landesplanung / LEP 2013, geändert am 01. März 2018 
und am 01. Januar 2020 sowie Regionalplan Donau-Iller (Region 15)). Bzgl. detaillierterer Ausführungen 
wird auf die Ziffer 1.2.4 des Umweltberichts verwiesen. 
 

8.3 Bestand / Realnutzung 
Der Großteil des innerhalb des Talgrundes sowie in der Randzone des engeren Talgrundbereiches der Öst-
lichen Günz gelegenen Plangebietes (PG) bzw. der gesamte mittlere, nördliche und westliche Teil der Plan-
gebietsflächen wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzt.  
Im südlichen Bereich befindet sich das Betriebsgelände des zur Fortentwicklung anstehenden ortsansässi-
gen mittelständischen Handwerksbetriebes; im äußersten Südwesten des PG wird außerdem ein zugehöri-
ger, durch einen Metallzaun und bereichsweise eine Thuja-Hecke von den bisherigen Außenbereichsflä-
chen abgetrennter Bereich als Hausgarten / intensive Mähwiese genutzt. Den Südrand des Plangebietes 
bildet ein Abschnitt der Ortsdurchgangsstraße „Dorfstraße“ inkl. Straßenbegleitender Nebenflächen aus. 
 

In Bezug auf Schutzgebiete / sonstige Funde aus naturschutzbezogenen Kartierungen wird auf die detaillier-
ten Ausführungen unter der Ziffer 1.2.5 des Umweltberichts verwiesen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
im gegenständlichen Vorhabengebiet nach aktuellem Kenntnisstand keine Vorkommen arten- und natur-
schutzfachlich relevanter Arten vorhanden sind bzw. auch im Rahmen der eigenen Kartier-Arbeiten und 
Ortseinsichten nicht festgestellt wurden (zudem an einem Termin auch gemeinsam mit einem Vertreter der 
Unteren Naturschutzbehörde). Auch sind aus naturschutzfachlicher Sicht wertgebende Bestands- / Grün- 
und Gehölzstrukturen, etc. im PG selbst nicht vorhanden bzw. werden im Rahmen des gegenständlichen 
Planvorhabens sowie der nachfolgenden, weiterführenden Planungen nicht beeinträchtigt. 
Fazit artenschützerische Beurteilung: Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass in Verbindung 
mit der Realisierung von Bauvorhaben auf Grundlage des gegenständlichen Bebauungsplans keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gegenüber nach nationalem Recht streng ge-
schützter und/oder gemeinschaftlich geschützter Arten – Vogelarten nach Art. 1 VRL und Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie – zu erwarten sind. Auch ist nicht davon auszugehen, dass nach nationalem 
Recht “besonders“ geschützte Arten, wie Arten der Roten Liste, beeinträchtigt werden. 
Insbesondere aufgrund von Bestandssituation / Realnutzungen sowie im Hinblick auf Art, Maß und Umfang 
des Planvorhabens (zu erwartende Eingriffsintensität / Beeinträchtigungspotential der zulässigen Nutzun-
gen) sieht die Gemeinde sowohl von der Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) als auch von sonstigen gesonderten faunistischen Untersuchungen ab (insb. wird in diesem Zusam-
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menhang auch erneut auf die erfolgte Abstimmung / Vorab-Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde 
des LRA Unterallgäu am Planvorhaben hingewiesen). 
 

Abrissarbeiten sind nicht erforderlich, da das Vorhabengebiet mit Ausnahme des mit überplanten Betriebs-
geländes des ansässigen Gewerbebetriebes, das nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf Weiteres erhalten 
bleiben bzw. grundsätzlich unverändert weitergenutzt werden soll, sowie dem angrenzenden Abschnitt der 
„Dorfstraße“ unbebaut ist. 
 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen, sonstige schädliche Bodenveränderungen etc. sind im Untersu-
chungsgebiet nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
 

Bau- und Bodendenkmäler sind gemäß den zur Verfügung stehenden Unterlagen im PG selbst und dessen 
räumlich-funktionaler Umgebung ebenfalls nicht vorhanden. 
  

8.4 Bewertung der Schutzgüter im Untersuchungsgebiet  
Im Ergebnis ist im Rahmen des gegenständlichen Planvorhabens für die Schutzgüter Boden, Wasser 
(Oberflächenwasser / Grundwasser), Fauna, Flora und biologische Vielfalt sowie Orts- / Land-
schaftsbild von vergleichsweise erhöhten Auswirkungen jeweils mittlerer Erheblichkeit auszugehen (in ei-
nem insgesamt allerdings nicht unüblichen Umfang).  
Diese Einschätzungen beruhen, jeweils unter Berücksichtigung der entsprechenden und teils auch ver-
gleichsweise umfangreichen in der Planung integrierten schutzgutbezogenen Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaßnahmen (s. Ziffer 4.1 des Umweltberichtes), insbesondere auf Bestands- / Realnutzungssituation, 
Vorbelastungen und räumlicher Lage sowie Art und Maß der baulichen Nutzungen und Umfang (Dimensio-
nierung) der Baugebietsflächen und letztlich v.a. auch auf der max. zulässigen Intensität / möglichen Flä-
chennutzungen (Überbauungen / -formungen) sowie Höhenentwicklung der geplanten Bebauung / bauli-
chen Anlagen.  

Zwar erfolgt gerade auch i.V.m. mit der Neuinanspruchnahme von Flächen für die bauliche Erweiterung 
des ortsansässigen Handwerksbetriebes vergleichsweise keine allzu große weitere Flächen-
Neuinanspruchnahme (die i.E. maximal mögliche, neu mit baulichen Anlagen überdeckte Fläche beträgt 
letztlich nur ca. 0,53 ha bzw. ca. 35 % Flächenanteil am PG) sowie ebenfalls keine unmittelbare Beeinträch-
tigung der Östlichen Günz bzw. deren gewässernahen Bereiche (insb. orientiert sich die Planung im Bereich 
der gewässernahen baulichen Bestandssituation des Gewerbebetriebes auch weitreichend am Bestand).  
Auch ist im Vergleich zur Bestandssituation teils von deutlichen positiven Auswirkungen auf die Schutzgüter 
bzw. insbesondere „Fauna, Flora und biologische Vielfalt“ sowie „Orts- / Landschaftsbild“ sowie i.V.m. dem 
Grundwasser- / Gewässerschutz im Allgemeinen durch die Schaffung der ausgedehnten gebietsinternen 
Ausgleichsflächen im Westen entlang der Östlichen Günz  und die Anlage der umfangreichen randlichen 
qualitätsvollen Flächen / Strukturen zur Anlagen- bzw. Baugebietseingrünung auszugehen (insb. flächenhaf-
te Extensivierung sowie Lebensraum-, Arten- / Strukturanreicherung). Des Weiteren ist sowohl bereits im 
Hinblick auf die Bestandssituation als v.a. auch in Verbindung mit den vorgesehenen, qualitätsvollen Ein-
grünungsmaßnahmen auch keine besondere Fernwirkung i.V.m. dem Plangebietsflächen gegeben - eine 
nennenswerte Einsehbarkeit ist allenfalls aus Richtung Norden sowie Nordosten vorhanden und ist in Zu-
sammenhang mit den künftigen umfassenden Maßnahmen zur Ortsrandeingrünung zu bewerten. 

Allerdings ist demgegenüber bei diesen Schutzgütern die grundsätzlich vergleichsweise sensible Standort-
Lage des Vorhabenbereiches, dessen neu ausgewiesene Bauland-Flächen  - gerade auch für die Erweite-
rung des mittelständischen Unternehmens (v.a. Westhälften der Teilbereichsflächen „A1“ und „A2“) -  sich 
im Randbereich des engeren Talgrundes entlang der Östlichen Günz befinden, generell bereits mit einer 
insgesamt vergleichsweise mind. mittleren Erheblichkeit zu bewerten bzw. entsprechend in die Gesamt-
Abwägung der Planung mit einzustellen (u.a. auch Lage Großteils innerhalb des ABSP-
Schwerpunktgebietes (778D) „Günz (inkl. Westlicher und Östlicher Günz)“). 
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Auf das Schutzgut Fläche sind Auswirkungen vergleichsweise geringer bis mittlerer Erheblichkeit zu erwar-
ten. Die maximal mögliche, neu mit baulichen Anlagen überdeckte Fläche beträgt letztlich nur ca. 0,53 ha 
(ca. 35 % Flächenanteil am PG) bzw. der Flächenanteil für private Grünflächen sowie für die gebietsinternen 
Ausgleichsflächen zusammengerechnet ca. 38 %. Zudem beträgt der Anteil des bereits bestehenden Fir-
mengeländes des ortsansässigen mittelständischen Handwerksbetriebes inkl. der Verkehrsflächen entlang 
der „Dorfstraße“ bereits mehr als ca. 22 % am Gesamtplangebiet. Durch die „Mit-Nutzung“ dieser vorbelas-
teten Bestandsflächen (Synergieeffekte) müssen grundsätzlich auch keine weiteren Flächen in einem ggf. 
auch größeren Umfang an einem potentiell anderen Standort für eine derartige Nutzung herangezogen wer-
den (konsequente weiterführende Nutzung der örtlichen Erschließungs- / Flächenpotentialen).  
 

Ebenfalls ist auf das Schutzgut Mensch (Immissionsschutz) von Auswirkungen vergleichsweise geringer 
bis mittlerer Erheblichkeit auszugehen, insbesondere auch aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden, ge-
sondert durchgeführten schalltechnischen Untersuchung. Im Ergebnis erfolgt die Einhaltung der immissi-
onsschutzrechtlichen Grenzwerte bzw. Wahrung des immissionsschutzrechtlichen Schutzanspruchs aller 
bestehender Nutzungen 
 

Abschließend sind gegenständlich auch vorhabenextern bedingte Auswirkungen einer insgesamt ver-
gleichsweise geringen bis mittleren Erheblichkeit bzgl. möglichen Unfällen / Katastrophen zu erwarten, da 
sich die neu ausgewiesenen Bauland-Flächen  - insb. die Flächenbereiche für die Erweiterung des mittel-
ständischen Unternehmens (v.a. Westhälften der Teilbereichsflächen „A1“ und „A2“) -  im Randbereich des 
engeren Talgrundes entlang der Östlichen Günz befinden. Die Einstufung / Bewertung dieser Relevanz er-
folgt grundsätzlich v.a. hinsichtlich der Standort-Lage des Vorhabenbereiches bzw. der generell bestehen-
den / nicht auszuschließenden Hochwasserrisiken im Allgemeinen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang 
auch auf die sich derzeit durch den Zweckverband 'Hochwasserschutz Günztal' in Umsetzung befindenden 
Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Östlichen Günz hinzuweisen, wodurch sich die potentielle 
Hochwasser-Situation auch im Gebietsumgriff des Vorhabenbereiches nach deren Fertigstellung deutlich 
verbessern wird. 
 
Auf alle weiteren Schutzgüter, die für diesen Bericht untersucht wurden bzw. Lokalklima / Luft, Mensch 
(Erholung) und Kultur- & Sachgüter ist allenfalls von einer geringen Eingriffserheblichkeit auszugehen 
(insbesondere aufgrund von Art und Maß der baulichen Nutzungen sowie Umfang / Eingriffsintensität des 
Vorhabens, der räumlichen Lage und den qualitätsvollen Maßnahmen zur Eingrünung zusammen mit der 
gebietsinternen Ausgleichsfläche). 
Gleiches trifft in Bezug auf die Bewertungen der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, Kumu-
lierung der Auswirkungen des Planvorhabens mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Gebie-
te, Auswirkungen / Erzeugung Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Auswirkungen von einge-
setzten Techniken / Stoffen zu. 
 
An dieser Stelle ist zusammenfassend erneut festzuhalten, dass i.V.m. der Realisierung des Planvorhabens 
teils auch von einer deutlichen Verbesserung der Gesamt-Situation einiger Schutzgüter im Vergleich 
zur Bestands- / Realnutzungssituation auszugehen ist. Insbesondere zu nennen sind hier die Schutzgü-
ter Wasser (Lebensraum- / Strukturanreicherung entlang der Östlichen Günz / Verringerung des potentiel-
len Stoffeintrags-Risikos in das Grundwasser sowie die Oberflächengewässer; Optimierung Grundwasser- / 
Gewässerschutz im Allgemeinen), sowie Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt (flächenhafte 
Extensivierung, deutliche Lebensraum- und Arten- / Strukturanreicherung bzw. nachhaltige Erhöhung des 
Lebensraumpotentials im Bereich der gebietsinternen Ausgleichsfläche und der Maßnahmen zur Anlagen- / 
Baugebietseingrünung).  
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Folglich ist in Abwägung aller im gegenständlichen Planungsfall zu berücksichtigender Belange aus ge-
samtplanerischer und insb. landschaftsplanerisch-naturschutzfachlicher Sicht der Verlust bzw. die Überbau-
ung der landwirtschaftlich vergleichsweise intensiv als Grünland genutzten Flächen des PG zugunsten eines 
Mischgebietes (Gesamt-Mischgebiet MI-1, untergliedert in 4 Teilbereichsflächen mit Bez. „A1“, „A2“, „B“ und 
„C“) im Rahmen des vorliegenden Planungskonzeptes hinnehmbar. 
 

8.5 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
Die i.V.m. dem Planvorhaben einhergehenden, zu erwartenden und nicht zu vermeidenden Eingriffe gegen-
über den Schutzgütern von Naturhaushalt und Orts- / Landschaftsbild bzw. insbesondere der Verlust der in-
tensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzten Flächen im Norden des Plangebietes werden einerseits 
durch Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen  - wie z.B. die weitest mögliche Geringhaltung des Ver-
siegelungsgrades, die Festlegung der Niederschlagswasserversickerung vor Ort (über geeignete Sickerana-
lagen möglichst flächenhaft) oder die Festsetzungen zur Herstellung einer situativ-bedarfsgerechten, quali-
tätsvollen Baugebiets- bzw. Ortsrandeingrünung -  sowie andererseits durch den festgesetzten naturschutz-
rechtlichen Flächenausgleich (gebietsintern und -extern) in vollem Umfang kompensiert. 
Von dem für das gegenständliche Planvorhaben benötigten Ausgleichsflächenbedarf von 3.686 m2 werden 
2.764 m2 gebietsintern, auf einer insgesamt 2.775 m2 umfassenden Teilfläche innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans erbracht, die restlichen 922 m2 gebietsextern bzw. außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans. Auf die Ziffer 4.2 des Umweltberichts wird weiterführend verwiesen. 
 

8.6 Monitoring 
Spätestens fünf Jahre nach Fertigstellung der ersten auf Grundlage des vorliegenden Bauleitplanvorhabens 
errichteten Bebauung / Umsetzung der baulichen Anlagen ist zu überprüfen, ob aufgrund der Realisierung 
der Planung erhebliche, unvorhergesehene und vor allem negative Umweltauswirkungen auftreten, damit 
diese ggf. abgestellt oder vermieden werden können. 
Außerdem sollten bezogen auf die jeweilige Teilbereichsfläche des Gesamt-Mischgebietes die auf den Pri-
vatgrundstücken durchzuführenden grünordnerischen Maßnahmen zur Anlagen- / Baugebietseingrünung 
nach zwei Jahren sowie auch die Herstellung, Maßnahmenkonzeption und Zielsetzung der Ausgleichsflä-
chen nach fünf Jahren (im Allgemeinen 2 Jahre nach Ende der Entwicklungspflege) überprüft werden.  
 
 

8.7 Ergebnisse der verbal-argumentativen Bewertung der einzelnen Schutzgüter gemäß den Ausfüh-
rungen der Ziffern 3.1 bis 3.13 dieses Umweltberichts 

 

Zusammengefasst werden die Ergebnisse des Umweltberichtes in der nachfolgenden Tabelle nochmals 
wiedergegeben: 

 
 

Schutzgut /  
Themen mit Auswir-
kungen auf den 
Umweltzustand 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis,  
insgesamt 

Fläche Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Keine negativen  
Auswirkungen 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Boden 
 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Wasser – Ober- 
flächengewässer 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Wasser –  
Grundwasser 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Lokalklima / Luft Geringe Geringe Geringe Geringe  
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Schutzgut /  
Themen mit Auswir-
kungen auf den 
Umweltzustand 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis,  
insgesamt 

 Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 
Flora, Fauna und  
biologische Vielfalt 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Keine negativen  
Auswirkungen 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Mensch 
(Immissionsschutz) 

Geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

Geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

Mensch (Erholung) Geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Orts- / Landschafts-
bild 

Mittlere 
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Keine negativen 
Auswirkungen 

Mittlere  
Erheblichkeit 

Kultur- und 
Sachgüter 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Wechselwirkungen / 
Kumulierung mit 
Auswirkungen Vor-
haben benachbarter 
Plangebiete 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Erzeugung, Beseiti-
gung und Verwer-
tung von Abfällen 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Eingesetzte Techni-
ken und Stoffe 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Unfälle / Katastro-
phen 

Geringe 
Erheblichkeit 

Mittlere 
Erheblichkeit 
(vorhabenextern be-
dingt) 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 
(vorhabenextern 
bedingt) 

 
 

Aufgestellt am 09.02.2021 
redaktionell fortgeschrieben am 11.05.2021  
 

 
 
 
Frundsbergstraße 18 
87719 Mindelheim 
fon  08261-70882 63 
fax  08261-70882 64 
info@eberle-plan.de
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